
 
 Aktuelle Mitgliedsbeiträge monatlich       
            ab 01. Juli 2013  

   
Grundbeiträge: Euro         Euro 
Erwachsene 13,50 15,50 

Kinder/Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr   8,00   9,00 
Familien (ab 3 Pers.) ohne Zusatzbeiträge 27,00 31,00 
Familien Budo-Sport (Judo, Karate u. Taekwon-Do) 36,00 40,00 
Familien (ab 3 Pers.) bei Nutzung aller Sportarten (inkl. Zusatzbeiträge) 55,00 55,00 

Spielmannszug   8,00   9,00 
Passive   4,50   4,50 
Sportfischer   6,00   7,00 
 

Zusatzbeiträge: 
Tischtennis  (Erwachsene)   2,00   2,00 

Fußball  (Erwachsene)   2,00   2,00 

Fußball  (Kinder und  Jugendliche)   1,00   1,00 
Budo-Sport  (Kinder)   3,50   3,50 

Budo-Sport  (Erwachsene)   4,50   4,50 
Rehasport ohne Verordnungen   5,50   5,50 

Yoga 12,50 12,50 

Studio für Jugendliche, Schüler + Studenten 11,00 10,00 

Studio für  Erwachsene 13,50 11,50 
 

Ermäßigungen: 
Für Schuler und Studenten bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres sowie Wehr-  
und Ersatzdienstleistende (aktuelle Bescheinigungen erforderlich, keine Rückvergütung). 
Für Auszubildende gibt es keine Beitragsermäßigung. 
 
 

Aufnahmegebühr: 
Erwachsene/Jugendliche/Kinder                                1 Monatsbeitrag = inkl. Zusatzbeitrag 
Sportfischer (Natur- und Umweltschutzabgabe)         Euro 60,00 
 
 
Gebühr für den Nichtbankeinzug   € 2,50 
 
Für nicht eingelöste Lastschriften wird ein zusätzlicher Verwaltungsbeitrag von € 2,50 erhoben. 
Zudem sind die Lastschriftkosten zu ersetzen. 
 
Beitragszahlungen bitte nur noch auf unser Konto bei der Sparkasse in Bremen (BLZ 290 501 01)  
Konto-Nr. 102 7275. 
 

Austritt 
Laut Satzung ist der Austritt aus dem Verein nur zum Kalenderhalbjahr (zum 30.6. + 31.12.) möglich. Der Austritt 
muss dem Verein (Präsidium) durch schriftliche Erklärung mindestens 6 Wochen vor Halbjahresende angezeigt 
werden (Stichtag: 19. Mai + 19. Nov.). Eine Bestätigung der Kündigung kann aus Gründen der Kostenersparnis und 
der Arbeitsvereinfachung nicht erwartet werden. 
Trainer, Übungsleiter sowie Betreuer sind nicht berechtigt, Kündigungen anzunehmen. 


